
Sigrid Andersen
Zur Verfassungswidrigkeit der Dreiteilungsmethode
Anmerkung zum Urteil des BVerfG vom 25. Januar 2011

I. Die Entscheidung
Mit Urteil vom 25. Januar 2011 zur Bedarfsbemes-
sung nachehelichen Betreuungsunterhalts hat das
Bundesverfassungsgericht den Bundesgerichtshof in
seine Schranken gewiesen und dessen Rechtspre-
chung zur Dreiteilungsmethode als verfassungswid-
rig, als von der gesetzgeberischen Intention nicht ge-
deckt1 und die Grenzen zulässiger richterlicher Rechts-
fortbildung überschreitend (Nr. 55) bewertet. Der Un-
terhaltsanspruch der klagenden geschiedenen Ehefrau
sei durch die Rechtsprechung des BGH „in einem vom
Gesetzgeber nicht vorgesehenen Maße“ (Nr. 79) ver-
kürzt worden, der BGH habe sich in Überschreitung
seiner Befugnisse vom Konzept des Gesetzgebers zur
Berechnung nachehelichen Unterhalts gelöst und eine
gesetzgeberische Grundentscheidung durch eigene
Gerechtigkeitsvorstellungen ersetzt (Nr. 62).

II. Bedeutung der Entscheidung
Das sind deutliche Worte. Wie konnte es dazu kom-
men, dass der BGH die Absichten des Gesetzgebers
in diesem Maße verkannte? Dass er eine Rechtspre-
chung entwickelte, die im konkreten, in die Verfas-
sungsbeschwerde mündenden Fall dazu führte, dass
eine unterhaltsberechtigte geschiedene Ehefrau mo-
natlich 273 Euro weniger Unterhalt erhielt, als ihr
zugestanden hätte? An der Höhe der Summe im
Einzelfall kann ermessen werden, dass es keinesfalls
um vernachlässigbare rechnerische Abweichungen
geht. Sondern es geht im Kern darum, dass der BGH
mit der Dreiteilungsmethode den vom Gesetzgeber
im Rahmen der Unterhaltsrechtsreform
vorgesehenen Ausgleich ehebedingter Nachteile
unterlaufen hat.

III. Rechtliche Konstruktion
Die für geschiedene Ehegatten nachteilige Berech-
nungsmethode hatte der BGH entwickelt, indem er
den vom Gesetzgeber vorgegebenen Maßstab der
„ehelichen Lebensverhältnisse“ durch den selbstent-
wickelten Maßstab der „wandelbaren ehelichen Le-
bensverhältnisse“ ersetzte und zur Bemessung des
Unterhaltsbedarfs des geschiedenen Ehegatten auch
die Unterhaltsverpflichtung gegenüber neuen Ehe-
gatten einbezog. Dies führte, wie das Bundesverfas-

sungsgericht formuliert hat, dazu, dass der geschiede-
ne Ehegatte nach der vom BGH entwickelten Be-
darfsermittlungsmethode „regelmäßig weniger, sel-
ten dasselbe, nie aber mehr“ (Nr. 67) erhielt, als nach
einer am Maßstab der „ehelichen Lebensverhältnis-
se“ orientierten Methode.

Der Gesetzgeber hat sich im Zuge der Unter-
haltsrechtsreform jedoch für die Beibehaltung der
ehelichen Lebensverhältnisse als Maßstab für den
Unterhaltsanspruch entschieden. Dass er hierbei
den Nachteilsausgleich als Folge des Vertrauens-
schutzes beibehalten und als Mindestelement des
Schutzes auch beachtet sehen wollte, kann auch da-
raus abgelesen werden, dass er die Rollenteilung in
der Ehe ausdrücklich als Element der Billigkeit in
§ 1578 b BGB eingeführt und als zur Beurteilung
der Billigkeit einer Herabsetzung oder zeitlichen
Begrenzung von nachehelichem Unterhalt generell
dort verankert hat.

Den Vertrauensschutz unterhaltsberechtigter ge-
schiedener Ehegatten wollte der Gesetzgeber auch
ausdrücklich nicht zum Schutze des nachfolgenden
Ehegatten einschränken, sonst hätte er die ehelichen
Lebensverhältnisse nicht als Maßstab beibehalten,
sondern die aktuellen Lebensverhältnisse des Unter-
haltsverpflichteten zugrunde gelegt. Durch den
Maßstab der ehelichen Lebensverhältnisse werden
die Ansprüche des geschiedenen Ehegatten sowohl
nach oben als auch nach unten begrenzt. Dass der
BGH die Begrenzung nach oben zuungunsten des
unterhaltsberechtigten geschiedenen Ehegatten
durch seine Rechtsprechung zum Karrieresprung
umsetzte, die Begrenzung nach unten zugunsten des
unterhaltspflichtigen Ehegatten jedoch nicht
umsetzen wollte, konnte nicht im Sinne des
Gesetzgebers sein.

Die Dreiteilungsmethode führte in Verbindung
mit den verschärften Erwerbsobliegenheiten und den
erweiterten Vorschriften zur Unterhaltsbegrenzung
und -befristung durch die Unterhaltsrechtsreform zu
einer unverhältnismäßigen Benachteiligung der ge-
schiedenen Ehefrau, insbesondere wenn diese sich in
klassischer Rollenteilung überwiegend um die Kin-
der gekümmert und die Aufgaben im Haushalt über-
nommen hatte.2
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1 BVerfG Urteil vom 25. Januar 2011 – 1 BvR 918/10 – Nr.68 2 So auch These 11 des 18. Deutschen Familiengerichtstags im AK
Nr.1, der sich mit den ehelichen Lebensverhältnissen als Maßstab
der Bedarfsermittlung beschäftigt hat.



VI. Gesellschaftspolitische Dimension
Mit der Entwicklung der Dreiteilungsmethode ver-
schärfte der Bundesgerichtshof die finanzielle Benach-
teiligung von Frauen, die im Vertrauen auf den Schutz
der Ehe die eigene Erwerbsarbeit zugunsten der fami-
liären Reproduktionsaufgaben zurückgestellt haben.

In der bestehenden gesellschaftlichen Situation
ist es immer noch Realität, dass Frauen überwiegend
die Verantwortung für die Kinder tragen. Sie sind
diejenigen, die zum größten Teil die Planung und
Organisation des Familienlebens und die Beaufsich-
tigung, Versorgung und Erziehung der Kinder über-
nehmen und nahezu alle im Haushalt anfallenden
Aufgaben erledigen.3 Je mehr Kinder sich im Haus-
halt befinden, desto größer ist der Anteil an Haushal-
ten, in denen hauptsächlich die Frau die genannten
Aufgaben erfüllt. Sobald sich zwei oder noch mehr
Kinder im Haushalt befinden, schnellt die Quote auf
76 Prozent.4 Diese geschlechtsspezifische Arbeitsauf-
teilung hinterlässt dramatische und folgenreiche
Spuren in der Erwerbsbiographie der Frauen.

1. Die überproportionale Betroffenheit von
Frauen von der Abhängigkeit von
Unterhaltszahlungen

Dass Kinder nach der Trennung überwiegend bei ih-
ren Müttern leben,5 ist das Resultat davon, dass sich
die Frauen auch vorher im Alltag überwiegend um
die Kinder gekümmert haben. Dies führt zu finan-
ziellen Nachteilen für diese Frauen, denn sie tragen
die Last der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu-
meist allein. Dazu kommt das generell niedrigere
Einkommensniveau von Frauen. Frauen sind des-
halb überproportional als Empfängerinnen von Un-
terhaltsleistungen vertreten.6

Die Rollenwahl in der Ehe richtete sich (und rich-
tet sich auch heute oft noch) in erster Linie nach öko-
nomischen Kriterien.7 Frauen verdienen in unserer
Gesellschaft immer noch weniger als Männer.8 Des-
halb ist es in den meisten Fällen für eine Familie
leichter zu verkraften, wenn das Einkommen der
Ehefrau zeitweilig oder ganz wegfällt.

1.1 Altfälle
Ehegatten, die die klassische Rollenverteilung schon
vor der Reform zugelassen und mit Zustimmung des

anderen Ehegatten gelebt haben, haben keine Mög-
lichkeit mehr, ihr Verhalten zu ändern. Hier muss der
(zumeist männliche) Partner an den Folgen der ge-
meinsam gewählten und gelebten Rollenverteilung
beteiligt werden, auch wenn dies seine finanzielle
Ausgangslage zur Gründung weiterer Familien
schwächt.

1.2 Andere Fälle
Auch nach der Unterhaltsrechtsreform bleibt frag-
lich, inwieweit nacheheliche Unterhaltsansprüche
tatsächlich ein Kriterium für die Rollenverteilung in
der Ehe sind oder werden können. Im Zweifel bleibt
das kurzfristige ökonomische Kalkül auch weiterhin
ausschlaggebend, wenn ein Ehepaar die Frage ent-
scheidet: Wer bleibt beim Kind? Wer erledigt den
Haushalt? Zumal auch kurze Unterbrechungen der
Erwerbsbiographie wie beispielsweise eine einjährige
Elternzeit bereits Karrierenachteile bringen: Die Fäl-
le, in denen ein Arbeitnehmer / eine Arbeitnehmerin
während der Elternzeit – sozusagen in Abwesenheit –
befördert wurde, dürften nach der allgemeinen
Lebenserfahrung gegen Null tendieren.

2. Der Schutz der Zweitfamilie als Argument des
BGH

Im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht hat
der BGH selbst Stellung genommen und zur Recht-
fertigung seiner Dreiteilungsmethode unter anderem
angeführt, sie „entspreche dem Ziel der jüngsten Un-
terhaltsrechtsreform, nachfolgenden Ehegatten den-
selben Unterhaltsbedarf einzuräumen und die Grün-
dung von Zweitfamilien zu erleichtern“.9 Dieser ver-
kürzten Sichtweise hat das Bundesverfassungsgericht
eine klare Absage erteilt. Es führt aus: Zwar hat der
Gesetzgeber „zur besseren Berücksichtigung der In-
teressen von Betroffenen und Zweitfamilien Ein-
schränkungen beim nachehelichen Unterhalt vorge-
nommen. Die Einschränkungen hat er jedoch (…)
von der Dauer und Ausgestaltung der geschiedenen
Ehe und nicht vom Umstand einer erneuten Ehe-
schließung des Unterhaltspflichtigen abhängig ge-
macht, oder sie dann eintreten lassen, wenn der Un-
terhaltspflichtige in Anbetracht seiner real vorhande-
nen Mittel nicht in der Lage ist, alle an ihn herange-
tragenen Unterhaltsansprüche zu befriedigen. Die
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3 Familienreport 2010 des BMFSFJ S.50: „Zwei Drittel der Frauen
erledigen nahezu vollständig die Familienarbeit“ Familienmoni-
tor 2009, Institut für Demoskopie Allensbach.

4 Wengler et al (2008), Quelle zitiert nach Familienreport 2010 des
BMFSFJ, S.51.

5 90,1% der Alleinerziehenden sind Frauen, Statistisches Bundes-
amt 2008.

6 Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Unterhaltsrechts, Marianne Breithaupt, Fachhochschule Land-
shut, S. 11: „Stärkung der sog. Eigenverantwortung durch
Erwerbsobliegenheit“.

7 Protokoll der öffentlichen Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes
zur Änderung des Unterhaltsrechts S. 4 und 5: Statement der
Sachverständigen Margret Diwell, Rechtsanwältin und Fachan-
wältin für Familienrecht, Berlin.

8 Der Gender Pay Gap, das heißt der prozentuale Unterschied im
durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Männern und
Frauen, lag in Deutschland mit 23,2% auch im Jahr 2008 deut-
lich über dem Durchschnitt der Europäischen Union (18,0%).
Quelle: Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 79 vom
5.03.2010.

9 BVerfG Urteil vom 25. Januar 2011 – 1 BvR 918/10 – Nr. 35.



unterhaltsrechtliche Position des geschiedenen Ehe-
gatten hat er also damit nicht von vornherein ver-
schlechtern wollen, wie dies die Bedarfsbestimmung
nach der Dreiteilung vorsieht, sondern nur im Fall
der Unbilligkeit (…) sowie im Mangelfall.10

Die vom Gesetzgeber ausdrücklich formulierten
drei Ziele, von denen er sich nach seinen eigenen Wor-
ten bei der Reform leiten ließ,11 sind die Förderung des
Kindeswohls, die Stärkung der Eigenverantwortung
nach der Ehe und die Vereinfachung des Unterhalts-
rechts. Der Schutz der „Zweitfamilie“ als eigenständi-
ges Ziel gehört nicht dazu, wenn auch der Schutz der
Kinder aus der „Zweitfamilie“ im Kontext der Förde-
rung des Kindeswohls einer der ausschlaggebenden
Gründe des Gesetzgebers für die Unterhaltsrechtsre-
form war. Die Privilegierung des ersten Ehegatten
sollte abgeschafft werden, um die Kinder aus „Zweit-
familien“ nicht unangemessen zu belasten.12 Dieser
Schutz ist in erster Linie durch die veränderte Rang-
folge verwirklicht. Aber auch die Ausweitung der
Möglichkeiten, nacheheliche Unterhaltsansprüche
zeitlich und der Höhe nach zu begrenzen, ist als Entla-
stung der „Zweitfamilien“ zu sehen.13

Dass der BGH aus der Begründung des Gesetzge-
bers herausgelesen hat, was nicht darin steht, nämlich
einen grundsätzlichen Schutz der Gründung einer
Zweitfamilie, wird interessant, wenn betrachtet wird,
was sich dahinter konkret verbirgt.

2.1. Die Gründung von Zweitfamilien erleichtern –
für wen?
Auf den Schutz der „Zweitfamilie“ abzustellen be-
deutet nicht, für alle Ehegatten die Gründung einer
Zweitfamilie zu erleichtern, sondern nur für die un-
terhaltspflichtigen Ehegatten.

In der überwiegenden Zahl der Fälle sind Frauen
in der Position des unterhaltsberechtigten Ehegatten
(s.o.VI 1.). Für diese Frauen ist kein wirklicher Schutz
zur Gründung einer „Zweitfamilie“ auszumachen: Ei-
nen neuen Partner zu finden wird nicht unbedingt
einfacher dadurch, dass Kinder in die neue Beziehung
mitgebracht werden. Es ist aber eine Tatsache, dass
Kinder aus getrennten Beziehungen zu über 90 % bei
ihren Müttern leben.14 Auch die Aussicht darauf, die
mitgebrachten Kinder der neuen Partnerin finanziell
zu unterstützen, dürfte einen potentiellen neuen Part-
ner nicht unbedingt begeistern.15 Zudem können alle
Umstände, die den unterhaltsberechtigten Ehegatten

daran hindern, seinen Lebensunterhalt selbst in aus-
reichender Höhe zu sichern, zu einer unattraktiven fi-
nanziellen Situation führen und belasten insbesonde-
re dann eine mögliche neue Partnerschaft, wenn die
Unterhaltszahlungen nicht in angemessener Höhe
realisiert werden können.

2.2 Schutz des neuen Ehegatten in der
„Zweitfamilie“

Im Verhältnis zum Schutz des geschiedenen Ehegatten
muss der Schutz des neuen Ehegatten zurücktreten,
denn Vertrauensschutz ist nicht im selben Maße gebo-
ten: Alle erwachsenen Beteiligten der „Zweitfamilie“
wussten um die Unterhaltsverpflichtungen des ge-
schiedenen Partners/der geschiedenen Partnerin.16

Im Übrigen wird der Schutz des neuen Ehegatten
in der „Zweitfamilie“ hinfällig, wenn auch die zweite
Ehe scheitert und der Schutz auf die „Drittfamilie“
übergeht. Warum sollte immer der aktuelle Ehegatte
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10 BVerfG Urteil vom 25. Januar 2011 – 1 BvR 918/10 – Nr. 74.
11 Drucksache 16/1830 S. 13 Ziele der Reform.
12 Drucksache 16/1830 S. 23.
13 Drucksache 16/1830 S. 13.
14 90,1% der Alleinerziehenden sind Frauen, Statistisches Bundes-

amt 2008.
15 Der Staat tritt weder mit Leistungen nach dem SGB II ein, wenn

der Vater der Kinder nicht leistungsfähig ist und die Mutter einen
neuen Partner hat, noch mit Unterhaltsvorschuss, wenn sie er-

neut heiratet. (Dasselbe gilt natürlich auch für eine geschlechter-
umgedrehte Konstellation, wobei diese in der Praxis eben längst
nicht so häufig anzutreffen ist.)

16 Auch BVerfG Beschluss vom 7. Oktober 2003 –1 BvR 246/93 –
und – 1 BvR 2298/94 – spricht grundsätzlich davon, dass „der
Gesetzgeber mit dem Geschiedenenunterhalt (…) die Unter-
haltslast des gegenüber seinem geschiedenen Ehegatten Unter-
haltspflichtigen auch dessen neuer Ehe aufbürdet“, Nr.38.



auf Kosten des oder der geschiedenen Ehegatten ge-
schützt werden, obwohl beim Eingehen der aktuellen
Ehe noch gar kein schützenswertes Vertrauen
entstanden sein kann?

Im Ergebnis geht es beim Schutz der Zweitfami-
lien neben dem Wohl der Kinder in den nachfolgen-
den Ehen also um den Schutz der Eheschließungs-
freiheit der unterhaltsverpflichteten Ehegatten. Die-
se sind im überwiegenden Teil der Fälle männlich.
Ihre Unterhaltspflichten gegenüber früheren Ehegat-
ten sollen eingeschränkt werden, um ihnen weitere
Familiengründungen zu erleichtern.

IV Fazit
Der dem Bundesverfassungsgericht zur Beurteilung
vorgelegte Fall war ein Standardfall. Die Erwerbsbio-
graphie der Beschwerdeführerin ist typisch für viele
Frauen, die in der Ehe die klassische Rollenverteilung
gelebt und ihre Erwerbstätigkeit zugunsten von fami-
liären Reproduktionsaufgaben aufgegeben bezie-
hungsweise eingeschränkt oder auf niedrigerem Ni-
veau fortgeführt haben. Ganz klassisch waren aus der
Ehe zwei Kinder hervorgegangen. Der geschiedene
Ehemann der Beschwerdeführerin war in der gesam-
ten Zeit der Ehe und auch danach bis zur Erhebung
der Verfassungsbeschwerde ununterbrochen bei der-
selben Firma tätig. Die Familiengründung hat in der
Erwerbsbiographie des Mannes keine Spuren hinter-
lassen. Die geschiedene Ehefrau hingegen hatte mit
der Geburt der Kinder ihre Erwerbstätigkeit als tech-
nische Zeichnerin für sieben Jahre komplett aufgege-
ben und im Anschluss daran in wechselnden Tätigkei-
ten Teilzeit gearbeitet. In der Erwerbsbiographie der
Frau klafften deswegen beträchtliche Lücken.

Aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse und
strukturellen Gegebenheiten kann das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts als ein Urteil begrüßt
werden, das einer für Frauen besonders ungünstigen
Weiterentwicklung des Rechts durch den BGH einen
Riegel vorgeschoben hat. Dies war notwendig. Der
Gesetzgeber weist mit der Unterhaltsrechtsreform al-
len Menschen eine grundsätzliche Eigenverantwor-
tung für ihren Lebensunterhalt zu. Die Diskrepanz
zwischen diesem zwar grundsätzlich von der richti-
gen Vision getragenen Ansatz und der Lebensrealität,
die nach wie vor von einem familienunfreundlichen
und geschlechterungerechten Arbeitsmarkt und der
gesellschaftlichen Zuweisung von Hausarbeit und
Kinderbetreuung an Frauen geprägt ist, geht für ei-
nen noch nicht abzuschätzenden Zeitraum überwie-
gend zu Lasten von Frauen, die mit einem sehr
niedrigen Lebensstandard auskommen müssen und
zwar insbesondere von Frauen, die Kinder
bekommen und betreuen.

Vom Gesetzgeber wird dies in Kauf genommen.
Er wollte jedoch den Ehegatten (zumeist Ehefrauen),
die das Hausfrauenmodell oder eine Variation davon
gelebt haben, mit dem Maßstab der ehelichen Le-
bensverhältnisse zumindest einen gewissen Schutz
gewähren. Es erstaunt, dass der BGH glaubte, diesen
Vertrauensschutz der geschiedenen unterhaltsbe-
rechtigten Ehegatten (zumeist Ehefrauen) generell
hinter den Schutz der Familiengründungsfreiheit der
geschiedenen unterhaltspflichtigen Ehegatten (zu-
meist Ehemänner) zurückstellen zu können.
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